
Gemäß § 20 Abs 5 dürfen Scheinwerfer und Warnleuchten mit blauem Licht bei 
nicht unter Abs. 1 lit. d fallenden Fahrzeugen nur bewilligt werden, 
wenn ihre Verwendung im öffentlichen Interesse gelegen ist und 
dagegen vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit keine 
Bedenken bestehen und nur für Fahrzeuge, die zur Verwendung bestimmt 
sind: 
  a) ausschließlich oder vorwiegend für Feuerwehren, 
  b) für den öffentlichen Hilfsdienst, 
  c) für den Rettungsdienst, 
  d) für den ärztlichen Bereitschaftsdienst von 
     Gebietskörperschaften, Ärztekammern oder 
     Sozialversicherungsträgern, 
  e) für die Leistung dringender ärztlicher Hilfe durch Ärzte in 
     verkehrsreichen Gebieten, in denen kein mit einem Arzt 
     besetzter Rettungsdienst und kein ärztlicher 
     Bereitschaftsdienst gemäß lit. d zur Verfügung stehen; vor der 
     Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung der Bewilligung 
     ist eine Stellungnahme der Ärztekammer zur Frage der 
     Notwendigkeit der Erteilung dieser Bewilligung einzuholen oder 
  f) für die Leistung dringender Hilfsdienste im Zusammenwirken mit 
     Feuerwehren oder öffentlichen Hilfsdiensten bei 
     Verkehrsunfällen, an denen Fahrzeuge zur Beförderung 
     gefährlicher Güter beteiligt sind, 
  g) für die Erbringung dringender tierärztlicher Hilfe durch 
     Tierärzte in verkehrsreichen Gebieten, in denen kein mit einem 
     Tierarzt besetzter Rettungsdienst zur Verfügung steht; vor der 
     Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung der Bewilligung 
     ist eine Stellungnahme der Tierärztekammer zur Frage der 
     Notwendigkeit der Erteilung dieser Bewilligung einzuholen, 
  h) für die Leistung dringender ärztlicher Hilfe durch Fachärzte 
     (in verkehrsreichen Gebieten), sofern sie sich auf Grund 
     krankenanstaltenrechtlicher Organisationsvorschriften in 
     Rufbereitschaft befinden, oder 
  i) für freipraktizierende Hebammen, die berechtigt sind, 
     Hausgeburten durchzuführen, zum rascheren Erreichen des Ortes 
     der Hausgeburt. 
In den Fällen der lit. d und lit. h ergeht die Bewilligung an die 
Institution oder Krankenanstalt, die den Bereitschaftsdienst 
organisiert. Die Bewilligung erstreckt sich auf ein oder mehrere 
Fahrzeuge dieser Institutionen oder auf die jeweils von der 
Institution namhaft gemachten Fahrzeuge der Bereitschaftsdienst 
versehenden Ärzte. Die Warnleuchten mit blauem Licht dürfen jeweils 
nur an dem Fahrzeug angebracht werden, das tatsächlich für einen 
bestimmten Bereitschaftsdienst eingesetzt wird und nur auf die Dauer 
des Bereitschaftsdienstes und nur während der Verwendung dieses 
Fahrzeuges für Einsatzfahrten. 

 


